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Vorstandsbericht 

Zu Tagesordnungspunkt 10 erstattet der Vorstand gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8, 186 Abs. 4 S. 2 AktG 

folgenden Bericht: 

Der Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat sieht vor, dass die derzeit bestehende, 

durch die Hauptversammlung am 30. Oktober 2023 erteilte und bis zum 29. Oktober 2028 befristete 

Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien - unter Aufrechterhaltung der unter Ziffern d) und f) des 

Beschlusses vom 30. Oktober 2023 geregelten Ermächtigungen für die Verwendung erworbener 

Aktien - für die Zeit ab Beschlussfassung aufgehoben wird und der Gesellschaft eine neue 

Ermächtigung erteilt wird, die nachfolgend erläutert wird. 

§ 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG ermöglicht es Aktiengesellschaften, aufgrund einer höchstens 5 Jahre 

geltenden Ermächtigung der Hauptversammlung eigene Aktien in Höhe von bis zu 10 % des 

Grundkapitals zu erwerben. Der Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG ist zum 

Zweck des Handels mit eigenen Aktien und zur kontinuierlichen Kurspflege unzulässig. Bei dem 

Erwerb eigener Aktien ist der Grundsatz der Gleichbehandlung der Aktionäre gemäß § 53a AktG 

zu wahren. Da der Erwerb der Aktien über die Börse oder durch ein öffentliches Kaufangebot 

erfolgen soll, wird diesem Grundsatz Rechnung getragen. Übersteigt bei einem öffentlichen 

Kaufangebot die zum festgesetzten Preis angebotene Menge die von der Gesellschaft 

nachgefragte Anzahl an Aktien, so soll es möglich sein, dass der Erwerb nach dem Verhältnis der 

jeweils angebotenen Aktien erfolgt (Andienungsquoten). Dieser Erwerb nach Andienungsquoten 

statt nach Beteiligungsquoten ermöglicht es, das Erwerbsverfahren in einem wirtschaftlich 

vernünftigen Rahmen technisch abzuwickeln. Darüber hinaus soll eine bevorrechtigte Annahme 

geringer Stückzahlen bis zu 50 Stück zum Erwerb angebotener Aktien der Gesellschaft je Aktionär 

vorgesehen werden können. Diese Möglichkeit dient zum einen dazu, kleine, in der Regel 

unwirtschaftliche Restbestände und eine damit möglicherweise einhergehende faktische 

Benachteiligung von Kleinaktionären zu vermeiden. Sie dient zum anderen auch der Vereinfachung 

der technischen Abwicklung des Erwerbsverfahrens. Schließlich soll eine Rundung nach 

kaufmännischen Grundsätzen zur Vermeidung rechnerischer Bruchstücke von Aktien ermöglicht 

werden. Der Vorstand hält einen hierin liegenden Ausschluss eines etwaigen weitergehenden 

Andienungsrechts der Aktionäre für sachlich gerechtfertigt sowie gegenüber den Aktionären für 

angemessen. 



Die vorgesehene Ermächtigung ermöglicht es, im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre 

eigene Aktien bis zur Höhe von 10 % des derzeitigen Grundkapitals oder - falls dieser Betrag 

geringer ist - des zum Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung bestehenden Grundkapitals 

der Gesellschaft über die Börse zu einem Preis zu erwerben, der den durchschnittlichen 

Schlusskurs an der Frankfurter Wertpapierbörse an den drei der Verpflichtung zum Erwerb der 

Aktien vorangegangenen Handelstagen um nicht mehr als 10 % über- bzw. unterschreiten darf. Bei 

einem öffentlichen Angebot zum Erwerb eigener Aktien darf der Angebotspreis den 

durchschnittlichen Schlusskurs der Aktie an der Frankfurter Wertpapierbörse an den drei der 

Veröffentlichung des Kaufangebots vorangegangenen Handelstagen um nicht mehr als 10 % über- 

bzw. unterschreiten. 

Bei der Ausnutzung von Ermächtigungen zum Erwerb eigener Aktien ist die Grenze des § 71 Abs. 

2 AktG zu beachten. Danach dürfen auf die erworbenen eigenen Aktien zusammen mit anderen 

gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 1 bis 3, Nr. 7 und Nr. 8 AktG erworbenen Aktien, die die Gesellschaft 

erworben hat und noch besitzt, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 % des Grundkapitals entfallen.  

Gemäß der vorgeschlagenen Ermächtigung können von der Gesellschaft erworbene Aktien ohne 

weiteren Hauptversammlungsbeschluss durch den Vorstand eingezogen werden. Das 

Grundkapital der Gesellschaft wird hierdurch herabgesetzt. Die Ermächtigung sieht zudem die 

Möglichkeit vor, die erworbenen Aktien durch ein öffentliches Angebot an alle Aktionäre oder über 

die Börse wieder zu veräußern. Aufgrund eines öffentlichen Angebots an alle Aktionäre bzw. bei 

der Veräußerung eigener Aktien über die Börse wird bei der Veräußerung das Recht der Aktionäre 

auf Gleichbehandlung gewahrt. 

Aufgrund der vorgeschlagenen Ermächtigung können erworbene Aktien auch verwendet werden, 

um mit ihnen als Gegenleistung Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen zu erwerben. 

Damit soll von der Möglichkeit Gebrauch gemacht werden können, die erworbenen Aktien als 

Gegenleistung für eine Sacheinlage zu verwenden, wodurch die Gesellschaft in die Lage versetzt 

wird, eigene Aktien als Akquisitionswährung nutzen zu können. Die vorgeschlagene Ermächtigung 

soll der Gesellschaft die Möglichkeit geben, sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb von 

Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen im Interesse der Gesellschaft und ihrer 

Aktionäre flexibel und kostengünstig ausnutzen zu können und hierbei die Zahlung des Kaufpreises 

durch erworbene eigene Aktien bewirken zu können. 

Der Vorstand wird der Hauptversammlung über jede Ausnutzung der vorgeschlagenen 

Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien Bericht erstatten. 

Frankfurt am Main, den 14.05.2025 

 

Constantin Stürner, Vorstand   Martin Stürner, Vorstand 

 


